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Kreisschreiben AV 2022 / 01 
Weisung «Amtliche Vermessung: Bundesabgeltungen»  
Änderung vom 1. Januar 2023 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Per 1. Januar 2023 wird die Finanzierung der amtlichen Vermessung neu geregelt: Die bisher geltende 
Verordnung der Bundesversammlung über die Finanzierung der amtlichen Vermessung (FVAV) wird 
auf diesen Zeitpunkt aufgehoben (vgl. dazu Vorabdruck eines Beitrags aus der Fachzeitschrift 
«cadastre» vom Dezember 2022).  
 
Im Zuge dieser Neuregelung wurde die Weisung «Amtliche Vermessung: Bundesabgeltungen» vom 
19. August 2013 (Stand am 1. März 2019) per 1. Januar 2023 angepasst. Die Änderungen sind im Ka
pitel 17 der Weisung im Einzelnen aufgeführt. Nachfolgend die wichtigsten Anpassungen: 
 
Folgende Bundesabgeltungen der amtlichen Vermessung wurden aufgehoben: 
- Hauptziel Flächendeckung: Ersterhebung der Informationsebene «Liegenschaften» in Gebieten 

ohne digitale Daten. 
- Periodische Nachführung der Informationsebene «Höhen» 
- Erstmalige Validierung der Strassennamen 
 
Neu wird in der Weisung der Wechsel auf das Geodatenmodell der amtlichen Vermessung DMAV auf
geführt. Die Migration des Datenbestandes der AV von einem bestehenden Geodatenmodell auf ein 
neues Modell bzw. eine neue Version wird als BANI abgegolten. 
 
Die aktualisierte Weisung inkl. Beilagen kann im Handbuch der amtlichen Vermessung 
www.cadastre.ch/av > Rechtliches & Publikationen > Kreisschreiben heruntergeladen werden.  
 
Dieses Kreisschreiben tritt am 1. Januar 2023 in Kraft und ersetzt das Kreisschreiben AV 2019 / 01: 
Weisung «Amtliche Vermessung: Bundesabgeltungen», Änderung vom 1. März 2019. 
 
  

An die kantonalen Vermessungsaufsichten 
 

https://www.cadastre.ch/de/manual-av/publication/circular.html
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Freundliche Grüsse 
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